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 Veröffentlicht am 30.04.2003

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §35 Abs2;

KommStG 1993 §8 Z2;

Rechtssatz

An der rechtlichen Sichtweise der durch § 8 Z. 2 KommStG 1993 taxativ getro:enen Auswahl solcher der in § 35 Abs. 2

BAO demonstrativ angeführten Zwecke, deren Verfolgung zur Befreiung von der Kommunalsteuerp<icht führt, ist

schon nach dem Gesetzeswortlaut des § 8 Z. 2 KommStG 1993 festzuhalten.
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